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Auf der Grundlage der Verordnung über Allgemeine  
Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskun-
den und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Nieder-
drucknetz (GasGVV) gelten für die WEVG Salzgitter GmbH 
& Co. KG nachfolgende Ergänzende Bedingungen:

1. �Erweiterung und Änderung von Anlagen
und Verbrauchsgeräten
(zu § 7 GasGVV)

Der Kunde ist verpflichtet, der WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG 
alle zur Bildung des Grundpreises und des Messpreises erforder
lichen Angaben zu machen und jede Änderung der Verhältnisse, die 
eine Veränderung des Leistungs-, Grund- oder Messpreises zur 
Folge haben, unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen. Zu den 
erforderlichen Angaben gehören insbesondere solche über Art, An-
zahl und Anschlusswerte der Verbrauchseinrichtungen.

2. ��Ablesung
(zu § 11 GasGVV)

Vom Kunden selbst abgelesene Zählerdaten kommen dann zur 
Abrechnung, wenn zwischen Ablesetermin und Übermittlung der 
abgelesenen Daten nicht mehr als vier Wochen liegen.

3. �Abrechnung und Abschlagszahlungen
(zu §§ 12, 13 GasGVV)

Auf den voraussichtlichen Betrag der Jahresrechnung werden 
monatliche Abschläge (Teilbeträge) erhoben.
Die Abrechnung des Energieverbrauches erfolgt einmal jährlich. 
Der Kunde hat mindestens einmal jährlich Anspruch auf eine 
unentgeltliche Übermittlung der Abrechnungen und Abrech-
nungsinformationen in Papierform sowie auf die unentgeltliche 
elektronische Übermittlung der Abrechnungen und Abrechnungs-
informationen. Für jede weitere Abrechnung gemäß § 40b Abs. 
1 Satz 2 EnWG ist eine gesonderte Vereinbarung mit der WEVG 
Salzgitter GmbH & Co. KG notwendig. Der Preis für jede weitere 
Abrechnung beträgt 19,80 Euro brutto (16,64 Euro netto).

4. �Zahlungsweise 
(zu § 16 GasGVV)

Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise auf 
folgende Arten zu leisten:
- �SEPA-Lastschriftverfahren

Durch dieses bequeme Verfahren ist bei ausreichender Konto
deckung garantiert, dass alle Zahlungen pünktlich zu den
Fälligkeitsterminen erfolgen. Die Erteilung einer Einzugs
ermächtigung an die WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG muss
schriftlich mit Original-Unterschrift erfolgen und kann jederzeit
widerrufen werden. Die Ankündigungsfrist für den SEPA-Last-
schrifteinzug kann 14 Tage unterschreiten, sofern es sich um vorab
mit dem Kunden abgestimmte Änderungen handelt (z. B. Ände-
rungen der Teilabschlagsbeträge, Korrekturrechnungen o. Ä.)

- �Überweisung 
Überweisungen müssen auf das von der WEVG Salzgitter
GmbH & Co. KG mitgeteilte Konto unter Angabe der Kunden-
nummer erfolgen. Die Überweisung ist rechtzeitig erfolgt, wenn
der Zahlbetrag auf dem Konto am Fälligkeitstermin
gutgeschrieben ist.

- Barzahlung

5. �Zahlungsverzug 
(zu § 17 Abs. 2 GasGVV)

Bei Zahlungsverzug des Kunden wird für jede Mahnung einer fäl-
ligen Rechnung berechnet (umsatzsteuerfrei):
Mahnentgelt: 1,30 Euro

6. �Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung
(zu § 19 GasGVV)

Für die Unterbrechung der Versorgung werden dem Kunden in 

Rechnung gestellt:
- die vom Netzbetreiber berechneten Kosten,
- �27,50 Euro Sperrpauschale (umsatzsteuerfrei)

7. �Kündigung 
(zu § 20 GasGVV)

Eine Kündigung des Kunden soll mindestens folgende Angaben 
enthalten:
- Kundennummer
- Datum des Auszuges
- neue Rechnungsanschrift
- Zählerstand
- Zählernummer
- �ggf. Name und Adresse des Eigentümers/Vermieters der

bisherigen Verbrauchsstelle

8. Allgemeines
Die pauschalen Berechnungen müssen einfach nachvollziehbar
sein. Die Pauschalen dürfen nicht höher sein als die zu erwar-
tenden Kosten. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-
grundlage nachzuweisen. Dem Kunden ist der Nachweis gestat-
tet, dass keine oder geringere Kosten entstanden sind.

9. Widerrufsbelehrung
(gilt nur für Kunden, die Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind)
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertrags- 
abschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die
WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG, Albert-Schweitzer-Straße
7 - 11, 38226 Salzgitter, E-Mail: info@wevg.com, mittels
einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter
Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können das Muster-
Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung
auch auf unserer Webseite www.wevg.com elektronisch
ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit
Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail)
eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs
übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mit-
teilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-
lungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt ha-
ben) unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung ver-
wenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprüng-
lichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wur-
de ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung oder Lieferung von
Gas während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Wider
rufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits er-
brachten Dienstleistung im Vergleich zum Gesamtumfang der im
Vertrag vorgesehenen Dienstleistung entspricht.
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